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gleichen Tage ein Schreiben mit dem Hinweis, die Angelegen
heit zivilrechtlich zu klären und das Schließen der Ausgangs
tür bis dahin zu unterlassen. Dennoch veranlaßte die Ange
klagte M. am 28. September 1985 ihren Lebensgefährten, den 
Angeklagten Ma., gegen 23 Uhr die Ausgangstür von der 
Wohnung E. zum Treppenhaus zuzumauern. Die Eheleute E. 
befanden sich zu dieser Zeit in ihrer Wohnung und konnten 
diese bis zum 29. September 1985 gegen 20 Uhr nicht verlassen, 
weil sich die Angeklagten trotz mehrfacher Aufforderungen 
geweigert hatten, die Mauer wieder zu entfernen.

Obwohl den Angeklagten bewußt war, daß die Eheleute E. 
ihre Wohnung nicht mehr verlassen können, waren sie erst 
am Abend des nächsten Tages zum Entfernen der Mauer 
bereit. Den Angeklagten war auch bekannt, daß der Zeuge L. 
die zweite Tür zu diesem Zeitpunkt nicht öffnen konnte, weil 
der schmale Treppenaufgang infolge Bauarbeiten mit Möbeln 
und Materialien vollgestellt war.

Auf Grund dieses Sachverhalts verurteilte das Kreisgericht 
die Angeklagte M. wegen Anstiftung zur Freiheitsberaubung 
(Vergehen gemäß §§ 131 Abs. 1, 22 Abs. 2 Ziff. 1 StGB) zu einer 
Geldstrafe von 900 M und den Angeklagten Ma. wegen Frei
heitsberaubung (Vergehen gemäß § 131 Abs. 1 StGB) zu 
1 200 M Geldstrafe.

Gegen diese Entscheidung haben die Angeklagten Berufung 
eingelegt, mit der sie Freispruch erstreben.

Die Berufung hatte keinen Erfolg.

Aus der Begründung:
Wie die Nachprüfung ergab, sind die Sachaufklärung, die 
Feststellungen im Urteil und die vom Kreisgericht vorgenom
mene rechtliche Würdigung des Verhaltens der Angeklagten 
nicht zu beanstanden.

Der Angeklagte Ma. hat nach einer entsprechenden Auf
forderung durch die Angeklagte M. den Wohnungseingang der 
Familie E. zugemauert, obwohl beide wußten, daß sich die 
Eheleute E. in der Wohnung aufhalten und infolge des Zu- 
mauerns der Eingangstür keine Möglichkeit mehr haben, die 
Wohnung zu verlassen. Eine solche Handlungsweise erfüllt 
objektiv und subjektiv den Tatbestand der Freiheitsberaubung 
gemäß § 131 Abs. 1 StGB. Die von der Angeklagten M. ergan
gene Aufforderung zum Zumauem der Tür wurde vom Kreis
gericht richtigerweise als Anstiftung zur Freiheitsberaubung 
(§§ 131 Abs. 1, 22 Abs. 2 Ziff. 1 StGB) gewertet.

Der mit der Berufung erhobene Einwand, die Eheleute E. 
seien nicht eingesperrt gewesen, weil noch ein zweiter Aus
gang existiert habe, vermag an der vorstehenden rechtlichen 
Würdigung nichts zu ändern. Beide Angeklagte hatten Kennt
nis davon, daß der zweite Ausgang seit Jahren von außen 
vernagelt und verstellt ist und somit den Eheleuten E. keine 
Möglichkeit zum Verlassen ihrer Wohnung bot Nicht zutref
fend ist auch das Berufungsvorbringen, die Angeklagten hät
ten nicht rechtswidrig gehandelt, sondern sich lediglich in ge
eigneter Weise gegen permanente Zivilrechtsverletzungen der 
Eheleute E. und des Zeugen L. zur Wehr gesetzt.

Auszugehen ist vielmehr davon, daß die Mieter E. ent
sprechend der Eintragung im Grundbuch berechtigt waren, 
das Treppenhaus im Grundstück der Angeklagten M. zu be
nutzen. Insofern trifft nicht zu, daß die Eheleute E. mit dem 
Benutzen des im Grundbuch benannten Treppenhauses gegen 
zivilrechtliche Bestimmungen verstoßen haben. Da sich die 
Beteiligten über die Ansprüche aus der Eintragung im Grund
buch nicht einigen konnten, hätte die Angeklagte M. eine Ent
scheidung darüber auf zivilrechtlichem Wege anstreben müs
sen. Über diesen Verfahrensweg wurde die Angeklagte M. 
wiederholt aufgeklärt. Ohne diesen Rat zu befolgen, haben 
beide Angeklagte versucht, den jahrzehntelang währenden 
Zustand zwischen den Bewohnern der beiden Grundstücke 
willkürlich zu verändern. Sie waren nicht berechtigt, den Zu
gang zu ihrem Treppenhaus mittels einer Mauer massiv zu 
versperren. Mit ihrer Handlung haben sie zwei Menschen i. S. 
von § 131 Abs. 1 StGB eingesperrt und so rechtswidrig der 
persönlichen Bewegungsfreiheit beraubt.

Dem Kreisgericht ist auch in der Strafzumessung bezüg
lich beider' Angeklagter zu folgen. Sie entspricht den Straf
zumessungskriterien des § 61 StGB und den für die Geldstrafe 
maßgeblichen wirtschaftlichen Verhältnissen der Angeklag
ten.
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